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 Vorwort

 
A I 

Vorwort 

 

 
Gewinnen Sie mit der hemmer-Me-
thode:  
Betrachten Sie Jura als ein Strategiespiel. 
Jura kann spielerisch erlernt werden. So 
macht der Lernprozess mehr Spaß! Es 
kommt vor allem auf den richtigen Ge-
brauch der Wörter an. Gute juristische 
Sprache kann trainiert werden.  
Gerade Karteikarten bieten die Möglich-
keit, vorbildhaft zu lernen. Knapp, präzise 
und zweckrational im Hinblick auf das 
Examen werden die wichtigsten examens-
typischen Problemfelder vermittelt. Die 
Karteikarten sind auf anspruchsvollem Ni-
veau. Umfassend werden die Spezifika 
der jeweiligen Rechtsgebiete aufbereitet 
und möglichst verständlich erklärt.  

Jede Karteikarte ist logisch und durch-
dacht aufgebaut:  

 Die Einleitung führt zur Fragestellung 
hin und verschafft Ihnen den Überblick 
über die Problemstellung. 

 Die Frage oder der zu lösende Fall 
konkretisiert den jeweiligen Problem-
kreis.  

 Die Antwort informiert umfassend und 
in prägnanter Sprache. 

 Die hemmer-Methode ist ein moder-
nes Lernsystem und erklärt letztlich, 
was und wie Sie zu lernen haben. 
Gleichzeitig wird background vermit-
telt. Die typischen Bewertungskatego-
rien der Korrigierenden werden miter-
klärt.  

 
A II 

Vorwort 

 

 
So lernen Sie, Ihre imaginären Gegner 
(die Erstellenden und Korrigierenden) 
besser einzuschätzen und letztlich so 
zu gewinnen.  

Gehen Sie mit den Karteikarten spiele-
risch um. Setzen Sie sich nicht sofort unter 
Erfolgs- und Wissensdruck. Lesen Sie die 
Karten mehrfach, sortieren Sie nach und 
nach die richtig gelösten und inhaltlich be-
kannten Karteikarten aus. So können Sie 
den Kampf gegen das Vergessen für sich 
entscheiden.  
Die lockere Variante: Es bietet sich auch 
an, in einer Arbeitsgemeinschaft die Kar-
teikarten durchzugehen und so gerade 
fürs Mündliche zu üben. Auf diese Art wird 
der Spaßfaktor erhöht. Je höher die Moti-
vation, umso besser dann die Ergebnisse. 

Lernen Sie auch nicht zu easy, das Exa-
men ist bekannterweise nicht gerade 
leicht. Wir sind für unser Anspruchsniveau 
bekannt. Den Anforderungen des Exa-
mens trägt das Karteikartenprogramm 
Rechnung. Reduzieren Sie so Ihre Angst 
vor dem Examen. Gehen Sie dann auch 
mit dem sicheren Gefühl ins Examen, sich 
richtig vorbereitet zu haben. 
Gehen Sie nun ans Durcharbeiten der 
Karten. Sie werden sehen, es wird Ihnen 
Spaß machen. Für Resonanz sind wir 
dankbar. 
 
 Hemmer Wüst 
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 Karte 1

 I. Allgemeine Grundrechtslehren

 Arten und Funktionen der Grundrechte

Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte stellen die vom Staat dem Bürger gegenüber zu ge-
währenden Individualrechte dar. Sie begrenzen die Ausübung der staatlichen Macht und schaff en 
dem Bürger eine staatlich geschützte Individualsphäre.
Die Grundrechte sind damit Rechte des Individuums, die den Staat verpfl ichten. Sie verlangen dem 
Staat Rechtfertigung ab und liegen ihm insofern voraus.
Sie sind nicht nur reine Programmsätze, sondern binden über Art. 1 III GG die Gesetzgebung, die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

Welche weiteren Arten von Grundrechten gibt es neben den Grundrechten des Grundgeset-
zes?



ANTWORT KARTE 1

Neben den grundgesetzlich geregelten Grundrechten bestehen noch die internationalen Grund-
rechte, die Grundrechte der Landesverfassungen und die sonstigen natürlichen überpositiven Men-
schenrechte.

1. Die internationalen Grundrechte
Die internationalen Grundrechte ergeben sich aus einer Vielzahl internationaler Verträge, darunter 
die Europäische Menschenrechtskonvention, vgl. auch Art. 6 III EUV, Europäische Sozialcharta und 
die Grundrechtscharta von Nizza, die durch den Vertrag von Lissabon verbindlich wurde, vgl. Art. 6 
I EUV.
Diese Verträge enthalten Normierungen, die den Grundrechten des Grundgesetzes teils entspre-
chen, teils aber auch hinter diesen zurückbleiben oder über diese hinausgehen.

2. Die Grundrechte der Landesverfassungen
Die Landesverfassungen bspw. der Bundesländer Bayern, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland enthalten wie das Grundgesetz einen ausführlichen Grundrechtskatalog. Dieser 
Grundrechtskatalog hat aber nur Bedeutung innerhalb des jeweiligen Bundeslandes.

3. Die natürlichen überpositiven Menschenrechte
Neben den Grundrechten bestehen nach der naturrechtlichen Vorstellung noch höherrangige natür-
liche Menschenrechte. Diese sollen über den Grundrechten stehen, damit also den Charakter der 
Grundrechte prägen.
Das Grundgesetz hat aber seine Grundrechte positiv anerkannt und nur an diese die öff entliche Ge-
walt gebunden. Die überpositiven Menschenrechte sind damit kein Maßstab, an dem die öff entliche 
Gewalt zu messen ist.

hemmer-Methode: Das BVerfG kann bei der Überprüfung der Vereinbarkeit von Akten der öff entlichen 
Gewalt mit der Verfassung nur auf die Grundrechte des Grundgesetzes zurückgreifen. Alle anderen 
Grundrechte bleiben dabei außer Betracht, denn diese stehen mit den Grundrechten des Grundgesetzes 
nicht auf einer Stufe. Sie können aber im Wege der systematischen Auslegung herangezogen werden. 
So stehen die Grundrechte aus der EMRK auf der Stufe des einfachen Rechts und müssen als solche 
von den einfachen Gerichten berücksichtigt werden. Werden sie dort völlig außer Acht gelassen, kann 
eine Verfassungsbeschwerde zwar nicht auf die Verletzung der EMRK, wohl aber auf die Verletzung 
des Justizgewährungsanspruchs aus dem Grundgesetz gestützt werden, Art. 2 I GG.



 Karte 2

 I. Allgemeine Grundrechtslehren

 Arten und Funktionen der Grundrechte

Die Grundrechte lassen sich von ihrer Zielrichtung her in drei verschiedene Arten einteilen: Frei-
heitsgrundrechte, Gleichheitsgrundrechte und Teilhaberechte.
Die Freiheitsgrundrechte zielen primär auf ein staatliches Unterlassen ab und sollen dem Grund-
rechtsinhaber einen Freiraum gegen staatliche Einwirkungen sichern.
Die Gleichheitsrechte dagegen richten sich auf ein relatives staatliches Verhalten und bewirken, 
dass der Staat in vergleichbaren Konstellationen auch gleichartig handelt.
Die Teilhaberechte geben dem Bürger einen Einfl uss auf das staatliche Handeln.

Welche drei klassischen Hauptfunktionen kommen den Grundrechten zu?



ANTWORT KARTE 2

Die historische Sicht über die Funktion der Grundrechte ist durch den jeweiligen Zustand des Ein-
zelnen gegenüber dem Staat gekennzeichnet. Man unterscheidet dabei zwischen dem status nega-
tivus, dem status positivus und dem status activus (s. Hemmer/Wüst, StaatsR I, Rn. 99).
• Der status negativus bezeichnet den Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit vom Staat 

hat, d.h. sein individuelles Leben ohne Einfl uss des Staates frei gestalten kann. Die Grundrech-
te dienen in diesem Bereich also als Abwehrrechte gegenüber staatlichen Eingriff en. Sie haben 
Eingriff e in die Freiheit des Bürgers und dessen Eigentum abzuwehren.

• Der status positivus dagegen ist der Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit nicht ohne den 
Staat haben kann. Er ist in diesem Bereich für die Schaff ung und Erhaltung seiner freien Exis-
tenz auf staatliche Vorkehrungen angewiesen. Hier dienen die Grundrechte also als Anspruchs-, 
Forderungs-, Leistungs-, Teilhabe- und Verfahrensrechte. Der status positivus wird weiter unter-
teilt in die derivativen (d.h. auf vorhandene staatliche Vorkehrungen bezogene) Rechte und die 
originären (d.h. auf die Schaff ung von staatlichen Vorkehrungen gerichtete) Rechte.

• Der status activus dagegen bezeichnet den Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit im und 
für den Staat betätigt. Der status activus wird durch die staatsbürgerlichen Rechte ausgeformt 
und gesichert. Die individuelle Freiheit und die staatliche Ordnung stehen dabei in einem direk-
ten Zusammenhang.

hemmer-Methode: Diese historische Einteilung der Grundrechte wurde im Laufe der Zeit von Seiten 
der Rechtsprechung und der Literatur fortentwickelt und genauer konkretisiert. Letztendlich lassen 
sich aber auch die heute aufgestellten einzelnen Grundrechtsfunktionen auf die drei klassischen 
Funktionen zurückführen.



 Karte 3

 I. Allgemeine Grundrechtslehren

 Arten und Funktionen der Grundrechte

Die einzelnen Funktionen der Grundrechte sind mit Hilfe der Auslegung zu ermitteln. Das BVerfG 
vertritt dabei die sogenannte objektive Auslegungslehre, d.h. es stellt den Wortlaut und die Syste-
matik des Gesetzes vor die genetische und die historische Auslegung.
Die meisten Grundrechte stellen vor allem subjektive Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem 
Staat dar. Sie dienen dem Schutz des Einzelnen vor staatlichen Eingriff en und sollen die Individual-
sphäre garantieren.
Grundlegende Funktion der Gleichheitsrechte ist dagegen der Schutz vor Diskriminierung. Sie be-
wirken, dass ein bestimmtes grundrechtlich geschütztes Verhalten nicht Anknüpfungspunkt für eine 
negative Unterscheidung sein kann.

Gewähren die Grundrechte dem Bürger auch Leistungs- oder Teilhaberechte?


